
Ein persisch-mongolischer Erlaß

aus dem Jahr 725/1325

Von Gottfried Herbmann und Gerhard Doerfer, Göttingen

I. Die persische Fassung

von

Gottfried Herbmann

Der persisch-mongolische Erlaß, der hier vorgelegt wird, stammt

aus einer 1970 aufgefundenen Sammlung von Original-Urkunden, die

sich im Grabheiligtum von Seyb Safi (1260—1334) in Ardebil befindet*.

Das Dokument ist beidseitig beschrieben und enthält auf der einen

Seite die persische und auf der anderen die mongolische Fassung. Als

Schreibmaterial wurde weißes Papier verwendet, das gelblich verfärbt

ist und bräunliche Flecken und Streifen aufweist. Das Blatt mißt

130 X 15,5 cm; es ist aus drei Bahnen zusammengesetzt, die oberhalb

von Zeile 6 und unterhalb von Zeile 13 verklebt sind. Der durchschnitt¬

liche Abstand der am Blattrand beginnenden und leicht ansteigenden

Zeilen beträgt 7,5 cm, der Abstand zwischen der Einleitungsformel

(Z. 1) und dem Textblock (Z. 2ff.) 18 cm. Die Angabe des Steuerbetra¬

ges (Z. 4a) ist eingerückt, und zwar so, daß in der Mitte des Blattes

das Wort zar, rechts unterhalb davon das Wort räyeg und in gleicher

Ebene mit diesem, jedoch durch einen größeren Abstand getrennt,

die Steuersumme verzeichnet ist. Die naclifolgende Spezifikation ist

in den Zeilen 4b — 4c in zwei Kolumnen und in den Zeilen 4d — 4f in

vier Kolumnen eingetragen. Die Zeilen 5 und 13 sind abgebrochen,

in Zeüe 12 markiert eine breite Lücke die Stelle, an der die oberhalb

der Zeile am rechten Blattrand stehenden Wörter in6ü-ye Jcabir sinn¬

gemäß einzufügen sind. Eine weitere Lücke findet sich in Zeile 14

nach dem Ausdruck altün tamgä.

1 Vgl. dazu Verf., Urkundenfunde, S. 249—252. Durch eine Reihe un¬

glücklicher Umstände konnte ich 1970 nur einen Teil der Herrscher-Urkun¬
den photographieren. Die hier vorgelegten Aufnahmen stammen von meinem
verehrten Lehrer Prof. Walther Hinz, der im Frühjahr 1973 die nicht geringe
Mühe auf sich nahm, die noch ausstehenden Erlasse zu verfilmen. Für seine
Güte und Hilfsbereitschaft möchte ich ihm auch an dieser Stelle von Herzen
danken.
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Die mit schwarzer Tinte aufgetragene Schrift ist dem diväni-Typ
zuzurechnen. Ihre Lesbarkeit wird dadurch erschwert, daß diakritische

Punkte nur ganz vereinzelt anzutreffen sind. Die in extendierter Schrei¬

bung ausgeführte Einleitungsformel (Z. 1) stammt von einer anderen

Hand als der Textblock, auf einen dritten Schreiber gehen Datum,

Apprecatio und Ortsangabe (Z. 15—16) zurück. Die Zahlen in den

Kolumnen zur Spezifizierung der Steuersumme (Z. 4b — 4f) sind als

siyäq-ZiSeTn geschrieben.

Ober- imd unterhalb der Zeilen 2 und 14 finden sich Vermerke von

unterschiedlicher Größe und von jeweils individuellem Schriftcharakter.

An der Stelle, wo der Steuerbetrag genannt ist (Z. 4a), winde ein Gold¬

siegel aufgesterapelt, das 4,5 cm in der Breite und 4,2 cm in der Höhe
mißt.

Über dem Endbogen der Einleitungsformel stehen zwei birnenförmige

Siegelabdrücke sowie die Ziffer 19. Es handelt sich hier um Besitz¬

bzw. Inventarisierungsvermerke des Ardebiler Heiligtums, die nichts

mit der Ausstellung der Urkunde zu tun haben und aus späterer Zeit

stammen. Das gleiche gilt für die Bleistift-Signatur links von dem

Vermerk sahih (zwischen Z. 1 und 2)*.

Text

JpNI üly.Jül 1

yj-"^ <-jL/-| jjy Aji OLIJI^JLTj ^J,^JJ Jc^^jl üLipÄL«J i-j\y 2

öy\i <^-^y, (j'.jl ^ "^^^rr* *^ '^'Jj 3

JÜl jjÄ» i^.ji ^

jbi ^ iJJ^ 1^ ^1; jJ 4a

ÄUJI If^. 4b

OiJ^,^ J l;U; i •

l^bi A« h^? *o

w jj^.J Jai 4d

>■ J SjW' bj^ ti >■ ♦ V^'j

jbi \1 M aJÜl 4e

jvUi t-^ b^.i i' *f

* Analoge Vermerke finden sich auch auf anderen Ardebiler Erlassen. Vgl,
dazu Verf., Urkundenfunde, S. 255, 261; Verf., Solfän Hoseyn, S. 139.
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j\ CJj (j oi^ iJ»p<aJ ij>- JOj eljjj C-jIp Ijj 5

-Li öij^(ji;V Wv*"^ (j-^. b (^j^ ö'''j>»-^ »li^' ü)Jlj 6

^^^^^ jlJj «-^jil -tTijIiSOj OjU' cJäjUt Ij ^s<ij.« oT»IjIp) l; 7

^yji^ 6Xj\iß J-,<f U- lyl CjLj^-jX« _)I U OjI^* (J^,i2Jj (jJ^ ^

^jl^ ^

aS'-IjI. wÜL»j 4>-j üT X^'^y- dS3jj üljJ_J jl ATjJij t

^^jAL^ t_jU- *IjI*J J (*|^^ J J'i

Jji^ *^bj J '^jl* ■^^'^ U^J ^. JT.

JÜi^

JjjL-o (jUj ^'y* Ol-V» jj«5'(_^j:^l (jlipfii* 12

e OSj« (jl^i CjU*>Uj j Ojjj «d*; jj_y_ iJ*^ j 13

Y^ J i--::^^!!^ :>1^-^1 ^liß »Uj:' j^JL 14

j Olv***^ cr*^ 0Ls<i«) ^ üly-^' J l$-sLJ-1 15

Äj|^tj*»

jl>.jl ^\ (_jj Li 16

Vermerke oberhalb von Zeile 2:

^^•>w'

S^l aJ j cJI 1:^1)1 j S-u^l a) j cJI a*J-l j cJI

Vermerke unterhalb von Zeile 2:

-OJ JUJ-I j C-j'l • • • J ^"^l J cJI

Vermerk oberhalb von Zeile 14:

Vermerk zwischen Zeile 14 imd 15:

Im Inneren des Siegels :

SJbjJLI J cJl

J-i a3^C~j j5i

aSCL. aJII OU / JL«-- jjl / ^Vl üÜaUl

21 ZDMG 126/2
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Übersetzung
1 Der Groß-Diwan :

2 An die Vize-Statthalter und Steuerkommissare von Ardebil sowie

an den Vorsteher und die Ältesten des zum dortigen Steuerbezirk

(a'mäl) gehörenden Dorfes Barür.

3 Die Steuern (motavaggehät) jener Ortschaft sind früher auf Grund

der Steuerveranlagung (be-mougeb-e qänün)

4 in folgender Weise festgesetzt worden :

4a Geläufiges Metallgeld (zar-e räye^) — hundertsechsunddreißigein-
halb Dinar.

4b In bar Preis des Getreides

40 tagär zu 2 Dinar

4c 5614 Dinar 80 Dinar

4d Ertragssteuer Zählsteuer, Viehsteuer, Baukosten-

und Ernte- 300 Personen pauschaliert Steuer, je

Anteil je Person

4e zwei Zehntel 14 Dinar 1 ^ Dinar

4f 40 tagär 42 Dinar 10 Dinar 41/2 Dinar

5 Bis jetzt hat (dort) jedermann widerrechtlich und nach eigenem

Belieben die Steuergewalt ausgeübt. Nunmehr wmde

6 durch den Goldsiegel-Erlaß der Kehrseite (az hokm-e yarlig be-altün

tamgä-ye zemn) jene Ortschaft dem Hasan, Sohn des Cägeröä,

übergeben.

7 Er soll die Bauern jener Ortschaft beschützen und nicht zulassen,

daß sich irgend jemand an jene Ortschaft

8 hält und (dort) die Steuergewalt ausübt. Er soll die Steuern jener

Ortschaft einziehen und verwahren,

9 bis man seitens des Groß-Diwans eine Anweisung (auf jenen

Steuerfonds) ausstellt. Dann soll er den Betrag auszahlen.

10 Niemand, wer es auch immer sei, soll sich einmischen und es zu

Behinderungen und Störungen kommen lassen. Die Bauern, die

jene Ortschaft verlassen haben,

11 sollen — wohin sie sich auch immer gewandt haben mögen — in

ihre Heimat zurückkehren und sich mit Kultivierung und Bestel¬

lung des Landes beschäftigen.

12 Die Steuerkommissare von der Groß-Verwaltung der Krondo¬

mänen (InM-ye kabir) sollen sich in keiner Weise an jenen Ort
halten

13 und (dort) keine Steuergewalt ausüben. So soll man verfahren.

Wenn (der Erlaß) mit den Diwan-Vermerken bekräftigt ist,

14 ynrd er mit dem erhabenen Goldsiegel geschmückt. (Dann) soll

man ihm Glauben schenken. Geschrieben am 21./
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15 einundzwanzigsten des gesegneten Ramadän-Monats im Jahre

siebenhundertfünfundzwanzig (31. August 1325).

16 O Herr, laß es gut enden. In der „Stadt des Islams" Ügän.

Vermerke oberhalb von Zeüe 2 :

(In der Mitte:) Richtig.

(Rechts:) Eingetragen — und Ihm sei Lob.

(In der Mitte:) Eingetragen — und Ihm sei Lob und Preis.

(Links:) Eingetragen — und bei Ihm liegt die Vergebung.

Vermerke unterhalb von Zeile 2:

(Rechts:) Eingetragen in der Staatskanzlei und .. .

(In der Mitte:) Eingetragen — und Lob sei Gott.

Vermerk oberhalb von Zeile 14:

Eingetragen im Verzeichnis.

Vermerk zwischen Zeile 14 und 15:

Eingetragen im daftar.

Im Inneren des Siegels :

Der großmächtige Sultan / Abü Sa'id / Gott lasse seine Herrschaft

ewig währen.

Erläuterungen zum Text

4b : Die Lesung tagär^^ verdanke ich Prof. Walthee Hinz.

4b — 4f : Die siyäq-Ziffevn werden in den mittelalterlichen Leitfäden des

staatlichen Rechnungswesens zum Teil recht unterschiedlich

geschrieben (vgl. 'Alä-ye Tabrizi, Sa'ädat-näme, fol. 26b ff.;

N. GöYÜNg, Öäme'o'l-Hesab, Text S. 63f. ; W.Hinz, Besälä-ye

falakiyyä, S. 255 ff.). Die vorliegenden Zahlzeichen stimmen in

etwa mit den im Sa'ädat-näme überlieferten Beispielen überein.

Es handelt sich hierbei um ein Werk, das 708/1309 beendet

wurde und des.sen maßgebliche Handschrift auf das Jahr

737/1336—37 zurückgeht (vgl. M. Nabipour, Leitfäden, S. 7).

4d: Außer Einleitungsformel, Datum, Apprecatio und Vermerken

ist auch die Spezifizierung der Steuern (Z. 4b — 4f) in arabischer

Sprache abgefaßt. Im Text wurde daher nicht hahreie, sondern

bahraga und nicht qobtür (vgl. dazu G. Doerfer, TMEN I,

Nr. 266), sondern qüb^ür angesetzt.

4e : Die Einfügimg persischer Termini wie duli dö in die arabisch

abgefaßten Texte der staatlichen Buchführung ist auch außer¬

halb unserer Urkunde nachweisbar. Vgl. dazu 'Alä-ye Ta-

21*
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brizi, Sa'ädat-näme, fol. 50b, 67a (jeweils «iaÄ nim). Die Ver¬

bindung mit der Präposition bi und dem Artikel erfolgt in

Analogie zu Ausdrücken wie bi't-tamäm.

6: Der Akkusativ än mouze' rä im Zusammenhang mit dem Passiv

sepäreS karde Sod widerspricht dem heutigen Sprachempfinden,

doch scheinen derartige Konstruktionen in der damaligen Zeit

möglich gewesen zu sein. So wird das Passiv von ferestädan

sowohl in den Briefen RaSido'd-DIns (M. Safi', Mokätabät,

S. 176) wie auch in dem 1366 vollendeten en5ä'-Werk Dastür

al-kätib mit Akkusativ-Objekten verbunden (vgl. Dastür al-

kätib, fol. 220b: bed-än sabab in hokm nafäz yäft va H'^äge

Qevämo'd-Din rä fereitäde Sod/daher erging dieser Erlaß und

H^äge Qevämo'd-Din wurde entsandt; weitere Beispiele fol.

221a, 226b, 227a und öfter).

8: Nach verneintem gozärad (Z. 7) würde man eigentlich die

affirmativen Formen ta'alloq säzad va tasarrofi namäyad erwar¬
ten.

12: Bei der Lesung in6ü (.statt häufigem ingü oder in^ü) stütze

ich mich auf die mongolische Parallele (vgl. auch G. Doeefer,

TMEN II, Nr. 670).

Vermerke : Die beiden Parallelstriche oberhalb des Vermerks sahih sind

möglicherweise als Überprüfungszeichen zu verstehen (vgl.

Verf., Seyh Oveys, Erläuterungen zum Text, Z. la).

Zur Lesung der tughraförmigen Mi6»7a-Vermerke vgl. Verf.,

Seyh Oveys, Erläuterungen zum Text, Z. Ib.

Unterhalb von Z. 2 sind im rechten Vermerk die in der oberen

Ebene stehenden Wörter (vermutlich zwei) undeutbar.

Siegel: Die in der Umrahmung des Siegelinneren verlaufende Inschrift

ist wegen des undeutlichen Abdrucks unlesbar.

Kommentar

Zeile 1

Die Einleitungsformeln der beiden Seiten weichen in der gleichen

Weise voneinander ab wie in dem persisch-mongolischen Erlaß von

759/1358'. Damit wird auch hier gleich zu Beginn ein fundamentaler

Unterschied deutlich: Die beiden Fassungen stammen nicht von dem¬

selben Aussteller, vielmehr geht die mongolische auf den Herrscher und

die persische auf den unter der Leitung des Großwesirs stehenden Groß¬
diwan zurück.

3 Vgl. Verf., Seyli Oveys, Korrekturzusatz.
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Der zu Beginn der Dispositio eingefügte Verweis auf die mongolische

Fassung (Z. 5—6: dar-in vaqt az hokm-e yarlig be-altün tamgä-ye zemn...)

zeigt, daß diese nicht etwa die persische bestätigte, sondern daß viehnehr

die persische auf dem im mongolischen Text fixierten Willensentscheid

des Herrschers beruhte.

Zeile 2 — Barür

Wie weiter unten noch zu zeigen sein wird, befand sich das Dorf

Barür in der Zeit, in der unsere Urkunde entstanden ist, im Besitz des

Großdiwans. Etwa 30 Jahre später wird es dann in einem Ardebiler

Fragment unter den erblichen Besitzungen (amläk-e mourüsi) der Arde¬

biler Jünger (moridän) aufgeführt^.

Aus der Promulgatio geht hervor, daß Barür im Bezirk Ardebil lag.

Heute scheint das Dorf nicht mehr zu existieren, da es weder im Farhang-e

^ogräfyäH-ye Irän^ noch in der Statistik über die Volkszählung von

1345/1966 erwähnt wird«.

Zeile 3 — motavaggehät

Der Ausdruck motavaggehät wird in der Regel mit „Barsteuem"

übersetzt'. Im vorliegenden Fall ist dies nicht möglich, da die damit

bezeichneten Abgaben Bar- und Natural-Leistimgen umfassen (vgl.

Z. 4b — 4f). Auch in der Tärih-e mdbärak-e Öäzäni^, im Öäme'o'l-Hesäb*

und in der Resälä-ye falakiyyä^'^ wird der Terminus für Abgaben ver¬

wendet, die sich sowohl aus Geld wie aus Naturalien zusammensetzen.

Im Dastür al-kätib wird motavaggehät sogar für Steuem gebraucht, die

ausschließlich aus Naturalien bestehen^^.

Zeile 3 — qänün

Unter den Ilchanen besaß der Großdiwan zunächst keine detaillierten

Unterlagen über die steuerliche Belastbarkeit der einzelnen Dörfer.

Das Steuersoll wurde daher pauschal für einen Einnahmebezirk fest¬

gesetzt und von dem für die Auf bringimg der Steuern verantwortlichen

Kommissar (motasarref) auf die einzelnen Ortschaften umgelegt. Bei

* Das nooh unveröffentlichte Dokument, bei dem es sich um das Frag¬
ment eines Erlasses handelt, wurde am 7. Ragab 754/8. August 1353 aus¬

gefertigt.
^Farhang-e gogräfyä'l-ye Irän. IV: Äzarbäygän. 1330/1951.
* Vgl. M. Ö. MaSkOb, Tärlh-e Äzarbäygän, S. 444ff.
' So W.Hinz, Resälä-ye falakiyyä, S. 20; M. MraAFTAB, Dastür al-kätib,

S.91.
* K. Jahn, Oeschichte Oäzän-Hän's, S. 267.

» N. GÖYÜN9, Öäme'ol-Hesäb, S. 28.
1» W. Hinz, Resälä-ye fäuüciyyä, S. 48 (fol. 35a).
n Dastür al-kätib, fol. 194a.
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diesem Verfahren waren nicht nur die Bauern, sondern auch der Groß¬

diwan der eigemiützigen Willkür der Steuerkommissare ausgeliefert:

Jene wurden über Gebühr veranlagt, dieser konnte durch manipulierte

Angaben getäuscht werden. So war es beispielsweise beliebt, für steuer¬

liche Ausfälle infolge von Naturkatastrophen die doppelte Summe des

normalen Steueraufkommens der betreffenden Ortschaft ,, abzuschrei¬

ben". Zur Beseitigung dieser Mißstände wurden erstmals unter Gäzän

Hän (1295—1304) Finanzsekretäre in die Provinzen entsandt und

damit beauftragt, sämtliche Ortschaften detailliert für den Großdiwan

zu erfassen und ihr jeweiliges Steuersoll festzulegen'^. Eine solche

Steuerveranlagung wurde qänün genannt'*.

Zeile 4 a

Im Unterschied zu anderen Finanz-Urkimden ist die Gesamtsumme

nm in Worten genannt. Die zusätzliche Angabe in sit/ög'-Zififem, die

sonst zur Verhindenmg von Fälschungen üblich war'*, wurde hier

vermutlich wegen der nachfolgenden Spezifizienmg als entbehrlich
betrachtet.

Nach den Untersuchungen von J. M. Smith, Je. behielt der dinär-e

zar-e räyej auch nach der Zeit von Gäzän Hän seinen ursprüngliehen

Wert bei, wenn auch nur als theoretische Währungseinheit'*. Wir

müssen ihn daher mit 2,94 Goldmark ansetzen'*, so daß sich für das

Steuersoll von Barür ein Umrechmmgsbetrag von rund 400 GM ergibt.

Zeile 4b—4f

Die Gesamtsumme von 136 Dinar wird in doppelter Weise spezifi¬

ziert : Zunächst (Z. 4b — 4c) in einen Barbetrag von 56 ^ Dinar imd in

eine Naturalabgabe von 40 tagär (3,328 t)" mit einem Geldwert von

80 Dinar, so daß sich als Quersumme der Gesamtbetrag von 136^

Dinar ergibt.

Danach wird aufgegliedert (Z. 4d — 4f), aus welchen Steuerarten sich

daß Steuersoll zusammensetzt. Dabei ist zu beachten, daß nicht etwa

'^ K. Jahn, Oeschichte Gäzän-Hän's, S. 258ff.

" Ebd.; Dastür al-kätib, fol. 194 a — b. Zu den anderen Bedeutungen des
Wortes qänün vgl. W. Hinz, Resälä-ye falakiyyä, S. 21; W. Hinz, Rech¬
nungswesen, S. 134; M. Nabipoub, Leitfäden, S. 121f.

'* So z.B. in einer nooh unveröffentliohten Ardebiler Urkunde der Delläd

Hätün, der Gemahlin Abü Sa'ids, aus dem Jalir 731/1331. Vgl. auoh Verf.,
Seyh Oveys, Erläutemngen zum Text, Z. 2.

'* J. M. Smith, Jr., 27te silver currency, S. 20fif. Zum dlnär-e zar-e räyeg
vgl. Verf., Seyh Oveys, A. 60.

" Vgl. W. Hinz, The value of the Toman, S. 90.
" Zur Umrechnung vgl. W. Hinz, Musul'manskie mery i vesa, S. 60.
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die beiden unter bi-'aini-hä 56' j 2 dinä)-^'^ stehenden Kolumnen die Bar¬

steuern tmd die beiden anderen die Naturalleistungen enthalten, son¬

dem es ist vielmehr so, daß in Kolumne 1 die Natmal- und in Kolumne

2—4 die Barabgaben aufgeführt sind. Als Quersumme aller vier Kolum¬

nen ergibt sich der Gesamtbetrag von 136 Dinar, vorausgesetzt,

daß man in Kolumne 1 statt der 40 tagär den entsprechenden Geld¬

wert von 80 Dinar (vgl. Z. 4b — 4c) einsetzt.

In den Kolumnen werden nicht nm* Art und Höhe der jeweiligen

Abgaben, sondern auch der Hebesatz genannt (Z. 4d — 4e). Dabei be¬

dürfen die Zahlen von 14 und 114 Dinar in Kolumne 2 rmd 4 (Z. 4e)

insofern einer Erläuterung, als sie nicht den Hebesatz für eine Person,

sondern vielmehr für 100 Personen darstellen. Man darf sie daher nicht

mit der in Kolumne 2 erwähnten Personenzahl von 300 (Z. 4d), son¬

dern mn mit 3 multiplizieren, um das Soll der jeweiligen Steuerart

(42 bzw. 41/2 Dinar) zu erhalten. Die Zugrundelegung des Hebesatzes

für 100 Personen erfolgte ofFenbar deshalb, weil es vom damaligen

Rechnungswesen her schwierig oder zumindest unhandlich gewesen

wäre, den entsprechenden Hebesatz für eine Person in Bruchzahlen

auszudrücken'^. Diese Vermutung wird durch die Leitfäden für das

staatliche Rechnungswesen, die sich aus dem 14, Jahrhundert erhalten

haben, bestätigt. In ihnen werden Preise unter 1 Dinar häufig als Preise

der hundertfachen Menge angegeben. Im Unterschied zu unserer Ur¬

kunde wird dabei allerdings vermerkt, daß sich der Preis auf das

Hundertfache des üblichen Gewichtes bezieht, also z.B. al-mudäbjwa's-

säbünjSOO man ß 100 manl25 dinär<^"'l73 dinär«'^ (Talg/mid Seife/300 man,

je 100 mani 25 Dinar: 75 Dinar)'».

Die einzelnen Steuerarten sind, mit der ergiebigsten beginnend, nach

der Größe ihres Ertrages aufgefühi-t. Die an vierter und letzter Stelle

stehende Abgabe hat — bei einem Hebesatz von 0,015 Dinar pro Per¬

son — nur ein Volumen von 4'/^ Dinar und läßt erkennen, daß der

Großdiwan auch auf Bagatellsteuern zurückgriflF. Geht man die ver¬

schiedenen Steuern durch, so ist zimächst zu erwähnen, daß der Ter¬

minus mäi — sofern er speziell und nicht im allgemeinen Sinn von

,, Steuer" oder „Steueraufkommen" gebraucht ist — häufig mit „Pro¬

duktionssteuer" wiedergegeben wird^. Dies kann insofern zu Irrtümern

"Zum System der Bruchzahlen vgl. M. Nabipoub, Leitfäden, S.ll;
N. GÖYÜNg, Öäme'o'l-Hesäb, S. 14, 98ff.; W.Hinz, Resälä-ye falakiyyä,
S. 3ff.

1» 'Alä-ye Tabbizi, Sa'ädat-näme, fol. Söb; weitere Beispiele ebd. sowie
N. GöYÜNC, Öäme'o'l-Hesäb, S. 37.

2" W.Hinz, Resälä-ye falakiyyä, S.19; M. Nabipoub, Leitfäden, S. 167

(pers. Paginierung); H. Busse, Untersuchungen, S. 150, 152 und öfter.
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führen, als darunter normalerweise eine Erhebungsform von V^er-

brauchssteuern verstanden wird, die vom Produzenten über den Preis

auf den Verbraucher abgewälzt werden. Unser Beispiel zeigt dem¬

gegenüber sehr deutlich, daß es sich um eine Steuer handelt, die von

den Bauern, also von den Erzeugern selbst, aufzubringen war. Ent¬

scheidend ist dabei, daß sie an das aus einer bestimmten QueUe fließende

Ergebnis einer wirtschaftlichen Tätigkeit anknüpft und daß sie dies

im Gegensatz zur Einkommensteuer unmittelbar tut, d.h. ohne Rück¬

sicht auf die persönlichen Verhältnisse der Steuerpflichtigen. Sie er¬

weist sich damit als Real- oder Ertragssteuer^' und kann hier unter

Berücksichtigung ihrer Quelle als landwirtschaftliche Ertragssteuer
bezeichnet werden.

Im Unterschied zu inäl ist bahrete^^ (in anderen Ardebiler Urkimden

steht dafür auch bahre) keine eigentliche Steuer, sondern jener Anteil

der Ernte, den die Pachtbauern an den Grundeigentümer abzuführen

hatten^'. Wenn diese Abgabe hier an den Großdiwan fließt, so ist dies

ein Hinweis darauf, daß das Dorf zum damaligen Zeitpunkt nicht

Privatbesitz, sondern Diwanland war. Mal und bahreie werden zusam¬

mengefaßt, ohne daß ersichtlich ist, welcher Teil des Hebesatzes von

2/10 auf die beiden Komponenten entfällt. Dies läßt vermuten, daß

im Großdiwan zwischen der eigentlichen Steuer und der Abgabe für

den Gnmd und Boden nicht imterschieden wurde und daß man beide

als eine gewisse Einheit betrachtete.

Der Ausdruck ehsä' begegnet im Dastür al-kätib als ,,Zählstouer"

für Vieh [ehsä-ye maväsi)^*. Es handelt sich dort um eine Sondersteuer,

die nur dann erhoben wurde, wenn durch außergewöhnliche Ereignisse

die regulären Steuermittel nicht ausreichten. Dabei wurde für alle

Herdentiere eine nach Art gestaffelte Abgabe verlangt und von eigens

dazu entsandten Diwanbeamten eingetrieben**. Wegen der Bedeutung
des Wortes muß ehsä' auch in unserer Urkunde als „Zählsteuer" auf¬

gefaßt werden. Sie hat hier jedoch insofern einen anderen Charakter,

als sie nicht für Tiere, sondern pro Einwohner erhoben wird. Da sie

bei der in Zeile 3 erwähnten Steuerveranlagung fixiert wurde, ist sie

sicher nicht nm gelegentlich, sondern regelmäßig eingezogen worden.

Das aus dem Mongolischen stammende Wort qöbUür bezeichnete

nach I. P. Petktjshevsky in der Zeit der Ilchane einmal eine von den

Vgl. Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. III, S. 317ff.

*2 Die Steuertermini werden im folgenden nioht in der arabisierten Form
des Textes, sondern nach der persischen Aussprache wiedergegeben.

^ Vgl. A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant, S. 424; I. P. Petbtt-
SHEVSKY, The socio-economic Condition, S. 525.

" Dastür al-kätib, fol. 195 b. Ebd. , fol . 195 b— 196 a.
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Nomaden zu entrichtende Viehsteuer, bei der von 100 Tieren jeweils

ein Tier eingefordert wmde, und zum anderen eine in Geld zu zahlende

Kopfsteuer der seßhaften Bevölkerung**. Demgegenüber läßt unsere

Urkunde erkennen, daß die qöbiür-Abgahe bei der seßhaften Bevölkerung

nicht dmchgängig den Charakter einer Kopfsteuer hatte, sondern auch

hier als Viehsteuer (mit dem Zusatz ai-mawäM) erhoben werden konnte.

In den Quellen der Mongolenzeit wird vojüh-e 'emärat überwiegend

im Sinne von ,, Kosten bzw. Beträge für Baumaßnahmen" verwendet*'.

Bs ist daher zu vermuten, daß die in der letzten Kolumne genannte

Abgabe eine Baukostensteuer darstellt, die zur Finanzienmg öffent¬

licher Bauvorhaben diente, so beispielsweise zur Errichtung oder zum

Unterhalt von Stadtmauern**, Dämmen** oder Brücken*". Sie ist eine

Zusatzsteuer, die ursprünglich wohl im Zusammenhang mit besonders

umfangreichen Bauvorhaben eingeführt und dann über den konkreten

Anlaß hinaus beibehalten wurde.

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl von 300, bei der es sich übrigens

um einen aus rechnerischen Gründen auf- oder vielleicht auch abge-

nindeten Wert handeln dürfte, ist das Gesamtsteueraufkommen als

bescheiden anzusprechen. Es betrug pro Jahr und Person nm 0,455

Dinar (1,34 GM). Dies entsprach beispielsweise dem Preis von 2,275

man Hammelfleisch*' (1,893 kg) oder von 11,375 man Weizenmehl**

(9,464 kg).
Betrachtet man indes die Einkünfte der Bauern, so kann es keinen

Zweifel daran geben, daß die Steuern trotz des objektiv geringen Volu¬

mens eine drückende Last bildeten. Rückschlüsse dieser Art sind des¬

halb möglich, weil in Kolumne 1 nicht nm die abzuliefernde Getreide¬

menge (40 tagär), sondern auch der Hebesatz (2/10) angegeben wird.

Daraus folgt, daß sich die gesamte Ernte des Dorfes Barür auf 200 tagär

belief (16,64 t). Pro Kopf der Einwohnerzahl wurde damit nm ein

minimaler Ertrag erzielt, nämlich 55,467 kg. Wäre die gesamte Emte

im Dorf geblieben, so hätte jeder Einwohner pro Tag ca. 150 g zm

Verfügung gehabt. Da jedoch 20 v.H. abgeführt werden mußten,

blieben nur 160 tagär (13,312 t) übrig, so daß für jede Person im Jahr

nur 44,373 kg und pro Tag nicht mehr als ca. 120 g bereitstanden.

I. P. Petbüshevsky, The socio-economic Condition, S. 530f.
*' Vassäf, S. 385, 477; Dastür al-kätib Ij2, S. 419, 420, 482.
" Vassäf, S. 385.

29 Dastür al-kätib 1/2, S. 482.
*• M. Nabipoub, Leitfäden, S. 127.

*i Vgl. W. Hinz, Lebensmittelpreise, S. 65.
»Vgl. ebd., S. 61.
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Möglicherweise sind auch diese Zahlen noch zu hoch angesetzt. Beachtet

man nämlich, daß für mal und bahreie zusammen nur 20 v.H. erhoben

wurden, so liegt die Vermutung nahe, daß das Saatgut nicht vom Diwan

als dem Landeigentümer, sondern von den Bauern gestellt wurde** und

von den verbleibenden 160 tagär abgezweigt werden mußte.

Bei einer Tagesration von rund einem Viertelpfund oder noch weniger

wurde das Getreide sicher nicht zu Mehl und Brot, sondern lediglich

zu Brei verarbeitet. Wie wenig cin Viertelpfund Getreide im Verhältnis

zu anderen Tagessätzen der damaligen Zeit war, zeigt folgender Ver¬

gleich, der den Mokätabät-e EaSidi entnommen ist. In einem nach

Hüzestän gerichteten Schreiben wird dort der Auftrag erteilt, für die

Anlage einer Dattelpahnenplantage zehn Bauern einzusetzen und jedem

von ihnen über beträchtliche Barvergütungen hinaus in der besonders

arbeitsreichen Anfangsphaso pro Tag 1 man Brot (832 g) und später

pro Jahr 1 Eselslast (harmr) Weizen xmd 1 Eselslast Gerste (jeweils

83,2 kg) zu gewähren**.

Die außer den Natmalabgaben zu zahlenden Barsteuern wmden

vermutlich aus dem Verkauf von Vieh und Tierprodukten, von Obst

imd Gemüse und vielleicht auch von selbstgefertigten Kelims oder

anderen handwerklichen Erzeugnissen bestritten. Da diese Steuern

nicht prozentual nach dem Ertrag der jeweiligen Produkte berechnet

werden, wissen wir nicht, wieviel den Bauern hier für den eigenen

Bedarf übrigblieb. Es ist jedoch anzunehmen, daß es anteilmäßig
etwas mehr war als beim Getreide, weil sonst das Existenzminimum

unterschritten worden wäre.

Es bleibt noch zu erörtern, wie sich der vom Diwan festgesetzte

Preis von 2 Dinar pro tagär (vgl. Z. 4b) zu den Getreidepreisen verhält,

die wir sonst aus dieser Zeit kennen. Als Vergleichsmaterial stehen

für Weizen Angaben aus dem Jahr 1309 zur Verfügung, nach denen

der Preis je tagär in Tabriz entweder 2,5 oder 2,08 Dinar betrug. Der

erste Wert wird von W. Hinz als regulärer Preis, der andere als Preis

für Domänenweizen aufgefaßt**. Für Gerste ist aus dem Jahre 1309 der

in Tabriz übliche Preis von 1,875 Dinar und aus dem Jahi- 1318 der in

Arrän gezahlte Preis von 1,66 Dinar belegt**. Wir dürfen aus diesen

Vergleichszahlen schließen, daß in Barür Weizen angebaut wurde und

daß dieser entweder — analog zur Gerste — seit 1309 im Preis gesunken

war oder aber zum „Domänenpreis" in Ansatz gebracht wmde. Klar¬

heit wird in diesem Punkt erst nach dem Zutagetreten von weiterem

Material zu erreichen sein.

*' Vgl. dazu A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant, S. 306 ff.
** M. Safi', Mokätabät, S. 182.

3* W. Hinz, Lebensmittelpreise, S. 54. Ebd., S. 57.
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Zeile 6 — zemn

Zvüc Übersetzimg von zemn mit „Kehrseite" vgl. u.a. H.Busse,

Untersuchungen, S. 178, 187.

Zeile 12 — in6Ü-ye kabir

Der Ausdruck Groß-Verwaltung der ICrondomänen, der meines

Wissens hier zum ersten Mal belegt ist, deutet darauf hin, daß die

Kronländereien einer eigenständigen zentralen Behörde unterstanden,

die nicht ein Teil des Großdiwans, sondern eine Art Gegenstück zu

diesem war*'.

Die besondere Erwähnung der iw^il-Steuerkommissai-e zeigt, daß sie

an den in Zeile 5 erwähnten Übergriffen auf die Ortschaft Barür maß¬

geblich beteiligt gewesen sein müssen. Beauftragte des Herrschers

machten also auch vor den Besitzungen des Diwans nicht Halt, wenn

es um die eigene Bereicherung ging.

Zeile 14f — Datum

Daß der Tag der Ausfertigung statt allein in Worten zusätzlich noch

in Ziffern angegeben wnd, ist bei den bisher bekannten Erlassen des

14. Jahrhunderts, einschließlich der noch unveröffentlichten aus Arde¬

bil, ohne Parallele.

Während die Einleitungsformel zum Datum (kutiba ji) von derselben

Hand stammt wie der vorausgehende Text, rührt das Datum selbst

von einem anderen Schreiber her. Dies ist ein Hinweis darauf, daß es

nicht schon bei der Reinschrift in der Kanzlei, sondern erst nach noch¬

maliger Vorlage und endgültiger Genehmigung des Erlasses eingesetzt

wm:de**.

Zeile 16

Apprecatio und Ortsangabe wmden von derselben Hand und daher

zur selben Zeit wie das Datum eingetragen. Der Beiname Sahr-e esläm

für Ügän (etwa 50 km südöstlich von Tabriz) geht nach Hamdo'lläh

Mostoufi Qazvini auf Gäzän Hän (1295—1304) zurück**. Die Orts¬

angabe stimmt mit der Notiz von Häfez-e AbrO überein, daß Ügän

im Jahre 725/1325 als Sommerlager diente**.

3' Vgl. dagegen W. Barthold/W. Hinz, Ani, S. 259f. (A. 6).
3» Vgl. K. Jahn, Geschichte Gäzän-Hän's, S. 292, Z. 3.
*» G. Lb Strange, Nuzhat-al-Qulüb, S. 80.

*" HÄFEZ-E Abrü, Zeyl, S. 118 (zum Datum vgl. S. 117).
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Vermerke

Die Funktion der Vermerke ist die gleiche wie bei dem Diwan-Erlaß

von 759/1358, so daß dieser Pimkt hier nicht erneut erörtert zu werden

brauchfi. Eine Reihe von Unterschieden gibt es dagegen im Hinblick

auf ihre Anzahl, den Anbringungsort und den Wortlaut. Betrachten wir

zunächst die obere Gruppe, so finden wir außer einem sahih- und drei

Miiiia-Vermerken, die analog zm Urkunde von 759/1358 angebracht

sind, noch zwei weitere utbita-Vermerke, die unterhalb der ersten

Textzeile stehen. Der erste von ihnen hebt sich dadurch heraus, daß

auf das einleitende utbita nicht eine Segensformel, sondern der Name

der Behörde folgt {diwän al-iiiSä'), in der die Eintragung vollzogen

%vmde. Bei den mit Segensformeln zusammengesetzten Vermerken

stimmt der erste mit dem auf der Urkunde von 759/1358 an entsprechen¬

der Stelle vorhandenen überein (in beiden Fällen utbita wa la-hü al-

hamd). Da der gleiche Vermerk auch auf einer Ardebiler Urkunde, die

im Namen von Soltän Soleymän ausgestellt wm-de (18. Safar 743/23. Juli

1342), an erster Stelle steht, scheint es üblich gewesen zu sein, daß der

ranghöchste unter den mit utbita zeichnenden Beamten jeweils die

gleiche Segensformel benutzte. Anders verhält es sich dagegen mit den

übrigen Vermerken: Der zweite ist auf dem Erlaß von 759/1358 über¬

haupt nicht belegt und der dritte steht dort an anderer Stelle. Für die

im Namen von Soltän Soleymän ausgestellte Urkimde gilt ähnliches:

Der dort an zweiter Stelle angebrachte Vermerk hat weder auf dem

vorliegenden noch auf dem Erlaß von 759/1358 eine Parallele. Da man

davon ausgehen darf, daß die Rang- und Reihenfolge der zum Zeichnen

berechtigten Beamten konstant blieb, bedeuten diese Abweichungen,

daß die Segensformeln in diesen Fällen nicht als Amts-, sondern als

individuell gewählte Formeln betrachtet werden müssen.

Bei den unteren Vermerken gibt es ebenfalls Unterschiede zur Urkunde

von 759/1358. Während dort oberhalb der letzten Textzeile zwei utiyita-

Vermerke vorhanden sind, ist es hier nm einer, und während sie dort

mit Segensformeln verbunden sind, wird hier der Ort der Eintragung

genannt. Es ist ein mit dem Ausdruck garida bezeichnetes „Verzeichnis"

oder „Register", dessen nähere Funktion noch nicht erschlossen werden

konnte. Unterhalb der letzten Textzeile steht noch ein Vermerk, der

in dem Erlaß von 759/1358 keine Entsprechung hat. Er ist schräg zum

Zeilenverlauf eingetragen und ist der früheste Beleg dafür, daß Diwan-

Vermerke nicht durchweg arabisch, sondern auch persisch abgefaßt

wurden. Welches der verschiedenen Rechnungsbücher der staatlichen

*' Vgl. Verf., Seyh Oveys, Vermerke.
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Finanzverwaltung hier mit dem Wort daftar gemeint ist**, bleibt unge¬

wiß.

Siegel

Wie bei dem Diwan-Erlaß von 759/1358, so haben wir es auch hier

mit einer Goldsiegel-Urkunde zu tun. Auf Grund einer von Gäzän

Hän (1295—1304) eingeführten Siegelordnung wmde das altün tamgä

immer dann verwendet, wenn es sich um einen Finanz- oder Vermögens¬

entscheid oder aber um ein Dokument des staatlichen Zahlungsver¬

kehrs handelte. Dabei wurde es sowohl für die vom Herrscher wie auch

für die vom Großdiwan ausgestellten Dokumente benutzt. Für die

Einzelheiten dieser Praxis sei auf die in anderem Zusammenhang

gemachten Ausfühmngen verwiesen**.

Das Goldsiegel hat etwa die gleiche Größe wie dasjenige auf dem

Erlaß von 759/1358 und ist ebenfalls dort angebracht, wo der steuerliche

Gesamtbetrag genannt ist. Dies geschah deshalb, um eine nachträgliche

Verfälschung der Summe zu verhindern. Anders als auf der Urkunde

von 759/1358 sucht man auf unserem Erlaß vergeblich nach einem

zweiten Siegelabdmck am Ende des Textes. Dies legt den Schluß nahe,

daß die Untersiegelimg, obgleich sie auf den bisher veröffentlichten

Erlassen des 14. Jahrhunderts durchweg anzutreffen ist, nicht als

imabdingliche Voraussetzung für die Gültigkeit einer Urkunde betrach¬

tet wurde. Offenbar hielt man auch die Siegelung an einer anderen

Stelle für ausreichend. Bestätigt wird diese Vermutung dmch die noch

unveröffentlichte Ardebiler Urkunde eines Emirs (Sa'bän 700/April —

Mai 1301), die zwar am Beginn der Dispositio, nicht jedoch am Fuße

des Textes gesiegelt ist.

Das vorliegende Siegel ist eines der ersten, in denen nicht mehr die

chinesische, sondern die arabische Sprache verwendet wird**. Unter

den bisher bekannten Siegeln persischer Herrscher ist es zugleich das

früheste mit einem Namen. Der Text der Inschrift erinnert an die

Legenden der imter Abü Sa'id geprägten Münzen und ist sicherlich von
daher beeinflußt**.

Graphische Gestaltung

Die Einleitungsformel steht wie in dem Diwan-Erlaß von 759/1358

in extendierter Schreibung hoch über dem Text, weist jedoch nicht

Vgl. dazu W. Hmz, Rechnungswesen, S. 113ff.
*ä Vgl. Verf., Seyh Oveys, Siegel.
** Zu den chinesischen Siegeln vgl. A. Mostaert/F. W. Cleaves, Trois

documents mongols, S. 482ff. Weitere frühe arabische Siegel lassen sich —•

zum Teil noch einige Jahre vor 725/1325 — in der Ardebiler Sammlung
nachweisen. Vgl. St. Lane-Poole, Coins of the Mongols, S. 62ff.
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durchgängig, sondern nur im Hinblick auf das Wort ad-diwän tughra-

förmige Züge auf. Der Bestandteil al-a'lä ist breit auseinandergezogen,

so daß die Formel — anders als in dem Erlaß von 759/1358, wo sie

sich in der Mitte befindet — nahezu die ganze Breite des Blattes ein¬

nimmt. Sie erinnert damit an die graphische Gestalt der Intitulatio

vom Typ yarligindin, die auf den von A. D. Papazian** imd H. Näh-

ÖEVÄNi*' herausgegebenen Urkunden anzutreffen ist**.

Die graphische Hervorhebung legt die Vermutung nahe, daß die

Einleitungsformel nicht nm den Aussteller kennzeichnen sollte, sondern

darüber hinaus noch eine besondere Funktion hatte. Auch die Tatsache,

daß sie nicht vom Schreiber des Textes, sondern von einer anderen Hand

eingesetzt wurde, weist darauf hin. Näheren Aufschluß erhalten wir in

diesem Punkt durch Rasido'd-Din, bei dem anläßlich der Ausstellung

von Finanz-Urkunden davon die Rede ist, daß sie mit dem Schriftzug

und den Vermerken des Diwans (touqi' va 'aläniäl-e diväni) bekräftigt

(mo'akkad) und mit königlichen Goldsiegeln {altün tamgähä) geschmückt

werden**. Was mit dem Ausdruck touqi' (-e diväni) gemeint ist, wird

dabei nicht näher erläutert, doch zeigen zwei öübänidische Erlasse aus

Ardebil, in denen die Intitulatio des Fürsten touqi'-e homäyün genannt

wird**, daß es sich um die Einleitungsformel des Großdiwans handeln

muß. Für unseren Zusammenhang wird damit deutUch, daß die Formel

ad-diwän al-a'lä — analog zu den Vermerken*' — die Funktion eines

Beglaubigungsmittels besaß.

Im Unterschied zu allen anderen Urkunden der Dchane, einschließ¬

lich der noch unveröffentlichten aus Ardebil, beginnen die Zeilen des

Textes unmittelbar am Blattrand. Außerdem sind die Anfangszeilen

nicht eingerückt, sondern ebensolang wie die übrigen. Da diese Anord¬

nung auch in dem galäyeridischen Goldsiegel-Erlaß von 759/1358 zu

finden ist, dürfte sie eine Besonderheit dieses Urkundentyps gewesen
sein.

Innerhalb des Textes sind die Wörter yarlig (Z. 6) und altün tamgä

(Z. 14) durch Abbruch der vorhergehenden Zeile besonders hervorge¬

hoben**. Im zweiten Fall wird durch die nachfolgende Lücke eine

" A. D. Papazian, Deux nouveaux iarlyks, Abb. I/l. Zur Lesung der
dortigen Intitulatio vgl. Verf., Soltän Hoseyn, S. 146ff.

*' H. Nahöbväni, Farmäni, Abb. 1.
** Auch auf den noch nicht veröffentlichten Ardebiler Erlassen ist diese

Intitulatio mehrfach belegt.
K. Jahn, Geschichte Gäzän-Hän's, S. 259.

^ 3. Öumädä I 754/6. Juni 1353 und 1. Ramadän 765/19. Sept. 1354.
" Vgl. Verf., Seyh Oveys, Vermerke.
*2 Zur Herkunft dieses Verfahrens vgl. ebd., Hervorhebungen im Text.
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zusätzliche Heraushebung bewirkt. Dieses Verfahren findet sich an

entsprechender Stelle auch in dem Goldsiegel-Erlaß von 759/1358, nur

ist dort die Lücke um ein Wort verschoben, so daß nicht altün tamgä,

sondern altün tamgä-ye homäyün vom nachfolgenden Text abgesondert

wird. Das Schema der Hervorhebungen war also nicht fest reglementiert,

sondern ließ individuelle Abweichungen zu.

Eine weitere Art der Hervorhebung, die bislang noch nicht belegt

war, in anderen Ardebiler Erlassen aber noch weiter zmückzuver-

folgen ist, findet sich in Zeile 12. Der Ausdruck in6ü-ye kabir ist hier

aus dem Text herausgezogen und oberhalb der Zeile an den Rand

gesetzt. Innerhalb der Zeile ist die Stelle, wo er beim Lesen sinngemäß

einzufügen ist, durch eine Lücke gekennzeichnet. Über die neue Variante

der Hervorhebung hinaus wnd hier erstmals deutlich, daß auch incü

zur Gruppe der Wörter gehörte, die besonders hervorgehoben wurden.

Allerdings scheint dies, wie ein Vergleich mit der mongolischen Fassung

zeigt, nur für persische Erlasse gegolten zu haben.

Die beiden Fassungen

Wie bereits erwähnt, sind die Aussteller der beiden Seiten nicht

identisch, vielmehr geht die eine auf den Herrscher imd die andere auf

den Großdiwan zurück. Der maßgebliche Entscheid, nämlich die Über¬

tragung der Steuergewalt, erfolgte dabei durch den Herrscher. Der

Erlaß des Großdiwans ist zwar formal eigenständig, er setzt inhaltlich

jedoch den des Herrschers voraus und nimmt daher auch Bezug auf

ihn (Z. 5—6).

Obwohl die beiden Versionen von verschiedenen Ausstellern her¬

rühren, stimmen sie doch im wesentlichen übercin und weichen nur in

Einzelheiten voneinander ab. Die ünterschiede in der Promulgatio, die

uneinheitliche Verwendung der Termini motavaggehät und mäi (Z. 3

und 8 der persischen gegenüber Z. 8 und 15 der mongolischen Seite),

der Gebrauch von verschiedenen Formulierungen für das Verbot unrecht¬

mäßiger Steuerverfügung (Z. 7—8 und 12—13 der persischen gegenüber

Z. 14—15 und 18 der mongolischen Seite) sowie einige formelhafte

Zusätze in der persischen Version (z.B. Z. 7 über den Schutz der Bauern

oder Z. 10—11 hinsichtlich der landflüchtigen Bauern**) weisen darauf

hin, daß diese nicht auf der Basis des vorliegenden mongolischen Textes,

sondern auf Grund einer stichwortartigen Anweisung und unter Benut¬

zung von em^ä'-Werken hergestellt wurde. Die zusätzliche Spezifizierang

der Steuern auf der persischen Seite erklärt sich aus den Erfordernissen

6» Die Formelhaftigkeit dieser Wendungen ergibt sich aus dem Dastür
al-kätib (fol. 223a, 223b, 226b und öfter) sowie aus den noch unveröffent¬
lichten Ardebiler Erlassen.



334 Gottfried Herrmann und Gerhard Doerfer

des staatlichen Finanzwesens und daraus, daß dieses auch in der Zeit

der Mongolenherrschaft in der Hand persischer Beamter lag und nicht

zweisprachig mongolisch-persisch, sondern ledighch persisch (bzw. ara¬

bisch) abgewickelt wurde.
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Toronto 1953.

Lane-Poole, Stanley: The Coins of the Mongols in the British Museum.

London 1881. (Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. 6.)
Lb Stbange, G. (Hrsg.): The Geographical Part of the Nuzhat-al-Qulüb.

Leyden, London 1915. ("E. J. W. Gibb Memorial" Series. 23,1.)

Ma§küb, Mohammad Öawäd: Nazari be tärlh-e Äzarbäygän. Tehrän 1349/
1971. (Selsele-ye enteSärät-e Angoman-e Äsär-e Melli. 77.)
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stellung. Diss.phil. Göttingen 1956.

Mostaebt, Antoine/Cleavbs, Feancis Woodman: Trois documents mon¬

gols des Archives secretes vaticanes. In: HJAS 15 (1952), S. 419—506.
Nabipoub, Miekamal: Die beiden persischen Leitfäden des Falak 'Alä-ye

Tabrizi über das staatliche Bechnungswesen im 14. Jahrhundert. Diss,

phil. Göttingen 1973.
NahöbvänI, Hoseyn : Farmäni az farämln-e doure-ye Mogül. In : Revue de

"la Faculti des Lettres de Tabriz 5,1 (1332/1953), S. 40—47.
Papazian, A. D. : Deux nouveaux iarlyks d'ilkhans. In : Banber Matenada-

rani 6 (1962), S. 379—401.

Petbüshevsky, I. P. : The socio-economic Condition of Iran under the H-
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Smith Jb., John Masson: The silver currency of Mongol Iran. In: Joumal
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TMEN — Doebfeb, Gebhabd: Türkische und mongolische Elemente im

Neupersischen. Bd. I — II. Wiesbaden 1963, 1965. (Akademie d. Wiss. u.
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Vassäf = Ketäb-e mostafäb-e Vassäf. Hrsg. von Mohammad M. EsfahänI.
■ (Bombay 1269/1853.)

II. Die mongolische Fassung

von

Gebhard Doebfeb

1. Hiermit ist mmmehr die zweite der in Ardabil gefundenen persisch¬

mongolischen Bilinguen vorgelegt. Während die erste, von dem Öalä'iri¬

den Uwais stammende (die in CAJ 19 [1975] erscheinen wird) nicht

zuletzt wegen ihres späten Abfassungsdatums interessant war, auch

kultmhistorisch insofern relevant, als sie zeigte, daß Uwais bemüht

war, den Traditionen der Elchane Irans auch im Kanzleiwesen mög¬

lichst getreu zu folgen, stammt das hier präsentierte Schriftstück von

einem mongolischen Herrscher, von dem wir bereits einen (rein mongo-

22 ZDMG 125/2

/
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lischen) Erlaß besitzen (s. dazu F. W. Cleaves in: HJAS 16 [1953],

S. 1—107).

Wir können uns bei der Edition dieses Dokuments besonders kurz

fassen, indem wir auf den oben zitierten Erlaß des Uwais (erscheinend

in CAJ) hinweisen; hierin finden sich die nötigen Bemerkungen über

graphische Gestaltung, Datierungsweise und so fort. Zur philologischen

Beschreibung der hier herausgegebenen Handschrift vgl. Herrmann.

Dieser wird auch den (viel umfangreicheren) iramschen Fundus von

Ardabil herausgeben (erst dadurch werden sich viele fakten- und wirt¬

schaftsgeschichtliche Fragen klären lassen).

Zuvor jedoch noch zwei Hinweise.

2. Es wäre sehr imwahrscheinlich, bei dem im vorliegenden Doku¬

ment erwähnten Hasan etwa an den „großen" Hasan, den de facto

Begründer der dschalairidischen Dynastie, zu denken (was ich zunächst

als Hypothese ins Auge gefaßt hatte). Zwar würde diese Annahme

zeitlich aufgehen (der „große" Hasan lebte unter Abü Sa'id bis zu

dessen Tode im Jahre 1335 als abhängiger Fürst; Hasans Vater Cayiröa

könnte theoretisch = Husain sein, da Namenswechsel beim Übertritt

zum Islam vorkam, vgl. daß der Mongolenchan Tegüder sich später

Ahmad nannte) ; jedoch (Hinweis Herrmann) ist es wirtschaftsgeschicht¬

lich unwahrscheinlich, daß einem so berühmten Emir wie dem ,, großen

Hasan" ein so kleines, in Diwan-Besitz befindliches Dorf zur Ein¬

ziehung und Verwaltung der Steuern übertragen worden wäre, außer¬

dem wäre zumindest im persischen Teil des Erlasses Nennung von Titeln

zu erwarten gewesen, auch dort heißt es jedoch einfach ,, Hasan". Ich

möchte ferner darauf weisen (s. § 3, Abteilung C 2), daß ein Cayiröa

(der wohl mit dem unseres Dokumentes identisch ist) in einem persischen

Dokument von 1320/1 als Bemkunder erscheint, jedoch an letzter,

also ganz untergeordneter Stelle. Es scheint sich also bei dem im vor¬

liegenden Dokument erwähnten Hasan um eine Persönlichkeit recht

geringen Ranges gehandelt zu haben (die eben darum bei al-Ahari

usw. nicht erwähnt worden ist).

3. Im folgenden möchte ich einen Überblick geben über sämtliche

mongolischen Dokumente, die bisher in Ardabil gefunden worden sind

(A). Ich füge hinzu einiges Zweifelhafte, das aber unter Umständen

mongolisch sein köimte (B) sowie schließlich einige interessante Tmcica

(C). An Nichtiranischem existieren noch einige Siegel in chinesischer

Siegelschrift; diese wird Teauzettel (Göttingen) gesondert heraus¬

geben, während ich selbst die übrigen nichtiranischen Dokumente von

Ardabil baldmöglichst zu publizieren gedenke. Der möglichst schnellen
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Edition halber werde ich mich auch dabei (wie hier) äußerster Kürze

befleißigen.

Die Reihenfolge bei der folgenden Aufzählung ist i.a. diese: Name des

Herrschers mit Datum des Schriftstücks, Art des Dokuments, dessen

Erhaltrmgszustand (eventuell), Zalil der (mongolischen oder tiu-kischen)

Zeilen, Bezug (eventuell), schließlich Angabe darüber, ob das Schrift¬

stück von MoKTON erfaßt worden ist oder ob sich Fotos davon aus¬

schließlich im Besitze Heeemanns befinden.

Die Dokumente B 3, B 5, C 3 sind mir leider nicht zugänglich gewe¬

sen, ferner wären A3, A 15 der vollständigen Leserlichkeit halber erst

noch zu präparieren. Wie mir Heissig (Bonn) mitteilte, wird er ver¬

suchen, sich um eben diese Dokumente zu bemühen.

A. Mongolica

1) Abaya 1265/6.

Kopie eines Erlasses, rein mongolisch.

Bruchstück (Anfang, promulgatio, fehlt).

16 Zeilen.

Bezieht sich auf Elege, einen Vorfahren der Dschalah iden. Heermann .

2) Abaya 1271.

Kopie eines Erlasses, rein mongolisch.

Vollständig (beginnt, da ja Kopie, wie in Zeile 19 ausdrücklich ver¬

merkt, nicht mit der intitulatio, sondern mit dem Vermerk f{a)r-

l(i)y-un yosuyar 'als Erlaß geltend, einem Erlaß gleichzustellen').
22 Zeilen.

Bezieht sich auf Elege und Sigtür.

Herrmann.

3) Vielleicht Aryun oder Gaixatu. Wohl vor Gäzän (1295), da higra-

Angabe fehlt (diese eben erst seit dem muslimischen Herrscher

Öäzän üblich, wohl aber auch unter Ahmad). Morton gibt folgende

Beschreibung: „744 Jumada I. Deed of sale. Conserved by being

backed on a Mongol firman ivith red seals (in Mongolian)". Nach

einem Brief von Bert Fragner, Freiburg (15.12. 1973) ist der

mongolische Ferman nicht einfach überschrieben, sondern über¬

klebt worden, „an einigen Stellen dringen die Relikte des msprüng¬

lichen Fermans dmch, und zwar dort, wo die aufgeklebte Papier¬

schicht ihren Halt verloren hat". Wäre also noch zu präparieren.

Bruchstück eines Erlasses, nur einige Wörter davon erhalten sowie

Emirsunterschriften (darunter Alitu, was, s. RaSid ad-Din: Öämi'

at-tawärix. Ed. Ali-zade und Abends. Baku 1957, S. 249, auf etwa

1290 weisen würde).

22'
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12 Zeilen oder Zeilenbrachstücke bewahrt + Siegel.

Bezug unklar.
Nummer Moeton: 132.

4) Täyfü (oder eher Täyqü, ein Emir) 1301

(also zur Zeit des öäzän).

Rein persisches Dokument (beginnend : Täyqü s5zi) mit mongoli¬

schem Siegel.

Siegel 2 Zeilen.
Heeemann.

5) QutluySäh im Namen öljeitüs 1305.

Persisches Dokument. Darin Siegel des QutluySah in hP'ags-pa-

Schrift. Dies besonders interessant, da sonst Dokumente in dieser

Schrift in Iran nicht bekannt (das kurze von Tuna und Bosson

herausgegebene Stück in Joumal de la Soci6t6 finno-ougrienne 63

(1962) ist nicht original, eventuell auch nicht aus Iran).

3 Zeilen = Wörter [Quiluy Sa-yin bdge); ferner das chinesische

Siegel des Herrschers.
Heeemann.

6) (Großwesn) Sa'd ad-Din im Namen Öljeitüs 1305. Persisches Doku¬

ment. Darin: Bemkundungsbefehl {barwana = pers. parwäna).

1 Zeile (Emnsname).

Heeemann.

7) Ein Emir im Namen des öljeitü 1305.

Persischer Erlaß. Darauf ein chinesisches Siegel des Herrschers,

femer ein mongolisches Siegel des Emirs. 3 Zeilen. Nur die 3. Zeile

(beige) ist leserlich (dies könnte zwar auch türkisch sein, da tü.

bälgä ■(- mo. beige ■(- tü. bälgö belegt, s. meine Arbeit Türkische und

mongolische Elemente im Neupersischen (TMEN). I. Wiesbaden

1963, p. 216f ; mongolische Herkunft ist aber wahrscheinlicher in

Analogie zu A 5, A 10).
Heeemann.

8) Coban im Namen Abü Sa'ids 1321.

Persischer Erlaß. Darin: Beurkundungsbefehl (parwäna).

3 Zeilen (Emirsnamen).
Heeemann.

9) DimiSq Xwäja (Sohn des Coban) im Namen Abü Sa'ids.

Persischer Erlaß. Darin: Bemkundungsbefehl (parwäna).

2 Zeilen (Emirsnamen).

Heeemann.

10) Abü Sa'id 1325.

Erlaß, persisch-mongolische Bilingue.

Vollständig.
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24 Zeilen.

Bezug : Hasan, Sohn des Cayiröa.
Hebemann.

Das ist der hier publizierte Erlaß.

11) Rein persischer Text.

Darauf 2 schwer leserliche Siegel, gewiß mongolisch (in Analogie
zu A 5, A 7), Schluß : beige.

Beschreibung Morton: „729 Jmnada II [= 1329]. Bottom half of

a Farman. Mongolian seals".

Nummer Morton: 95.

12) Saix Hasan Cöbäni im Namen Sulaimäns 1342.

Persischer Erlaß. Darin: Beurkundungsbefehl (parwäna).

2 Zeilen (Emirsnamen).

Herrmann.

13) Malik Aäraf 1354.

Mongolische intitulatio (der Rest des Dokumentes ist, wie bei den

meisten hier zitierten Stücken, persisch).

2 Zeilen.

Herrmann.

14) Axijüq 1358.

Wohl Schreibervermerk (in Form eines Fabeltieres).
1 Zeile.

Heeemann.

15) ? ?

Rein persisches Dokument.

Am Schluß Rest eines Schreibervermerks, ähnlich dem von A 14,
daher aus etwa derselben Zeit.

Beschreibung Morton: „Undated 14th c. Deed of sale. Very poor

condition. Mongolian farman used as backing". Fraqner (s. A3):

„Der mongolische Ferman befindet sich ... unter der aufgeklebten

Urkunde und müßte erst von einem Restamator herauspräpariert
werden".

Nummer Morton : 304.

16) Uwais 1358.

Persisch-mongolische Bilingue.

Vollständig.

31 Zeilen.

Wnd ediert in CAJ 19 (1975).

Herrmann.

(Fast das jüngste der iran-mongolischen Dokumente, das jüngste

stammt aus 1372, s. CAJ 19.)
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B. Zweifelhaftes

1. Bäytmü (ein Emir) 1288.

Rein persischer Text.

Darauf ein schwer leserliches Siegel (ob mongolisch, und Schluß belge'i).

Beschreibung Morton: „687 Shaban. Mongol yarligh: in Persian

with Mongol seal covering purchase of property".
Nummer Morton : 36

2. Coban im Namen Abü Sa'ids 1321.

Rein persischer Text.

Darauf ein Siegel des Abü Sa'id sowie rechts unten ein Siegel, ähnlich

dem in A 3, B 1. (Aus chronologischen Gründen kamn Siegel des

Coban — ob späterer Vermerk?)
Herrmann.

3. Beschreibung Morton: „760 [= 1358/9]. Deed of sale. Bottom half

Mongolian at bottom." Laut Brief Fragner (s. A 3) ist diese Urkunde

von ihm aufgenommen worden, jedoch leider technisch mißlungen

(nm vom oberen Teil der Urkunde sind einige persische Zeilen er¬

halten). Der ,, mongolische" Teil könnte auch türkisch sein (vgl.

hier C 2), da Morton alle Dokumente in uighurischer Schrift als

,, mongolisch" bezeichnet; müßte noch eruiert werden.
Nummer Morton: 196.

4. Beschreibung Morton: „Undated 13th c. — -Wthc. Farman — con¬

cerning waqf made by the author of the farman to the Zawiya.

Mongolian seal". Herrmann: Erlaß des BäytmiS, vermutlich 691 h.

Das Siegel ist gänzlich verschmiert und unleserlich.
Nummer Morton: 307.

5. Beschreibung Morton: ,,800? [das wäre etwa 1397/8].

Letter in Mongolian with two seals. One of Abu '1-Fath. Persian

note on back (Precis?)". Sollte 1397/8 tatsächlich zutreffen, so wäre

eher (s. A 7, 0 2) an Türkisch zu denken. Falls andererseits die An¬

gabe ,, Mongolian" zutrifft, wäre ein früheres Datum zu bevorzugen.

Fragner (s. A3) teilt mir mit: „(Das Dokument) war wie einige
andere Dokumente einfach nicht auf seinem Platze, und ich hatte

keine Möglichkeit, es in der Fülle der vorhandenen Archivalien

genauer zu suchen". Müßte also noch eruiert werden.

Nummer Morton: 309.

C. Interessante Non-mongolica

1. Em Emir im Namen Öljeitüs 1305. Ist ein Teil von A 7.

Ein Dokument betreffs Landbesitz in uigmischer Schrift und chwa-

rezmtürkischer (frühöaghataischer) Sprache.
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5 Zeilen.

Hekrmann.

2. ? 1320.

Beschreibung Morton: „720 Jumada II. Judgement on land dispute.

Mongohan attestation".

Persisches Dokument, zum Schluß 4 Zeilen Beurkundimg in uigmi¬

scher Schrift und (nicht mongolischer, sondern) chwarezmtürkischer

Sprache. Vgl. hier § 2.
Nummer Mobton: 81.

3. ? 1322.

Beschreibung Mobton: ,,722 Rajab. Shar'i deed: much faded. Poetry

on reverse — some in Tmkish". Dazu teilt mir Fbagneb (s. A3)

mit: ,,Die Urkunde Nr. 84 habe ich nicht aufgenommen ... weil

mir das Stück nicht zugänglich war. Ich darf hierzu ... bemerken,

daß einige Stücke seit der Morton'sehen Numerierung verschwunden

zu sein scheinen. Ich vermute, daß sie einfach anders eingeordnet

wmden ..., daher während der fünf Tage, die ich in Ardabil ver¬

brachte, nicht aufgespürt werden konnten". Wäre also noch zu

eruieren.

Nummer Mobton : 84.

4. Transkription

(1) Busayid baycUur qan ügonanu

(2) A rdabil irgen-ü

(3) nayibud mutasaribud

(4) bi6ige6in-e Barur

(5) balayasun-u

(6) irayis kaiquvas-a olan iraiyad aran-a

(7) agünü urida ter-e balayasun-u

(8) mal qanun-u yosuyar fayun

(9) yu6in firyuyan altad

(10) farim bülege kedber bolfu yosu

(11) ügegüi öber-ün tasarub bolyan

(12) buyü edöge ter-e balayasun-i

(13) öayiria-yin köbegün

(14) Asan-a tayulbai kedber bolfu

(15) kü&ü buu kürgetügei mal anu mön

(16) asran atuyai yeke divan-a6a

(17) avala bolyaysan yosuyar kürgen

(18) atuyai yeke entü-ete ( tüSigdegsed aran übergeschrieben ) kenber

barad buu bititügei biiig
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(19) Manu doloyan jayun qorin

(20) tabun od-tur

(21) üker Jil namur-un terigün

(22) sara-yin yisün

(23) qau6id-ta Ujan

(24) büküi-dür bi6ibei

5. Übersetzung

(1) Abü Sa'id bahädur xän. ünser Wort. (2—6) An des Volkes von

Ardabil Vizestatthalter (nuwivab), Steuerkommissare (mutasarrifän) und

Finanzsekretäre; an der Ortschaft Barür Bürgermeister (ra'is) und

Schulzen (kadxudäyän) und die zahlreichen Untertanen (raHyat) und

Leute. (7—10) Zuvor betrug jener Ortschaft Steuer gemäß der Steuer¬

vorschrift (qänün) hundertsechsunddreißig Dinar und ein halber.

(10—12) Jeder, wer es auch immer sei, hat sich (diese Ortschaft bisher

immer wieder) gesetzwidrig in eigene Steuerverfügung (tasarruf) genom¬

men [pers. badil-i xud tasarruf me-numüda}. (12—14) Jetzt haben Wir

jene Ortschaft dem Sohn des Cayiröa, Hasan, übergeben. (14—16) Nie¬

mand möge Gewalt (dagegen) anwenden. Ihre Steuer soll eben derselbe

(Hasan) bewahren. (16—18) Gemäß dem Betrage [hier = pers. waß,

calque], der vom Groß-Diwan (diwän-i buzurg) als Steueranweisung

(hawälä) gemacht (ausgeschrieben) wird, soll er (die Steuern) einsenden.

(18) Von der Groß-Domänenverwaltung her (pers. en6ü) beauftragte

Leute [in der pers. Parallele mutasarrifän, Steuerkommissare] sollen

wer auch immer keinen Steuerscheck (barät) schreiben [pers. Parallele :

bahe6 nau' badän rnauzi' ta'alluq nasäzand 'sollen jenen Ort auf keine

Weise bedrängen']. (18—24) Unser Schreiben haben Wir im Jahre 725,

im Rinderjahre, in des Herbstes erstem Monat, am neunten Tage der

dritten Dekade, als Wir in Üjän waren, geschrieben.

6. Wörterliste

Zm Erklärung der Zeichen :

— Suffix, getrennt geschrieben. Beispiel: balayasun-u 'der Stadt' =

buchstabengemäß transkribiert b'l'q'swn w.

, Wortausgang, getrennt geschrieben (d.h. das letzte Zeichen ist kein

Suffix, sondern, obwohl getrennt vom Rest des Wortkörpers ge¬

schrieben, Wortbestandteil). Beispiel: ter,e 'jener' = buchstabenge¬
mäß t'r '.

. Suffix (auch Partikel bzw. Wort) mit der Wmzel zusammenge¬

schrieben. Beispiele: agün.ü 'von diesem (Genitiv)' = "kwnw; ked.ber

'welche auch immer' = k'tb'r; üge.manu 'Unser Wort' = 'wyk'm'nw.
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: Suffixe, die ein zusammengesetztes Suffix bilden bzw. zum Wort¬

stamm gehörend von diesem kaum zu trennen sind. Beispiele:

a.tu:yai 'soll sein' = "twq'y; ara:n-a 'den Leuten' = "r'n '.

a (Substantiv) s. ain.u.

a (Verb) s. a.tu-.yai.

altad (9) 'Dinar'. Wörtlich „Goldstücke", s. CAJ 19.

a:nM (15) 'ihr (eorum)'.

ara:n (18) 'Leute'. ara:n-a (6) 'an die Leute'.

Ardabil (2) Stadt in NW-Iran (Aserbeidschan) = pers. Ardabil.

Asan-a (14) 'dem Hasan'. Die Nichtschreibung des anlautenden irani¬

schen und mongolischen h- ist in mongolischer Schrift ja üblich.

asra.n (16) 'bewahrend'. Vgl. TMEN I, S. 130f Im Mongolischen finden

sich die Formen asara-, asira-, asra-.

a.tu'.yai (16, 18) 'soll sein'.

avala (17) 'Steueranweisung' = pers. haioäla. Näheres s. Täg as-Sal¬

mäni: Sams al-Husn. Ed. H. R. Roemee. Wiesbaden 1956, S.58;

W. Hinz in: Der Islam 29 (1949), S. 1—29.

bayatur (1) 'Held, Vorkämpfer'. Vgl. TMEN II 366—77.

balaya.su -.n-u (5, 7) 'der Ortschaft (Genitiv)'. Auch balaya.su -.n-i (12)

Akkusativ dazu. Der Terminus bedeutet offenbar im Mongolischen

nicht nur Stadt, da die ,,balayasun" genannten Orte offenbar oft

ziemlich klein sind, teilweise nicht einmal lokalisierbar (s. auch

CAJ 19).

barad (18) 'Steuerscheck' = pers. barät, kurd. berat, berate. Vgl. auch

CAJ 19.

Barur (4) = pers. Barür. Kleine Ortschaft im heutigen (iranischen oder

sowjetischen) Aserbeidschan. Nicht identifizierbar.

bi6i.ge.6i.n-e (4) 'an die Finanzsekretäre'. Vgl. TMEN II, S. 264—7 und

CAJ 19. Hierzu noch: bi6i.tü:gei (18) 'soll schreiben'; biöi.g (19) 'das

Schreiben'; bi6i.be :i (24) 'Wir haben geschrieben'.

bol./u (10, 14) 'seiend', kedber bolfu 'wer auch immer es sei' = alle mög¬

lichen Leute. Vgl. Cleaves in: HJAS 16 (1953), S. 29f Hierzu auch

bol.ya.n (11) 'machend' (,,zu sein bewirkend"); bol.ya.ysan (17) 'ge¬
macht habend'.

Busayid (1) = Abü SaHd, mongolischer Herrscher in Iran (1317 bis

1335). Dieselbe Namensform auch bei Cleaves in: HJAS 16 (1953),

S. 27.

bü.lege (10) 'war'. Hierzu auch bu.yü (12) 'ist'; bü.kü:i-dür (24) 'als

(Wir) waren'.

buu (15, 18) 'nicht'. Es ist nicht buu zu lesen, denn vgl. chalcha bÜ, auch

bitgi < bütügei, s. CAJ 19. Eigentlich ist dies ein Imperativ von 6m-

'sein, sein lassen, unterlassen', s. bü.lege.
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Öayir(a-yin (13) 'des C, mit -y- nach der persischen Vorlage 6'yr^>.

Der Männername ist ein Diminutiv von türk. (xuyir 'Sperber' (älter

iayri), s. TMEN III, S. 77. Derselbe Name erscheint auch in Dokument

C 2, wo die türkischen Beurkundungen lauten: Bu bitig-kä Aq Buq, a

tanur män. Buu bitig-kä män ÖayirÖa tanur män.

divan-a:6a (16) 'vom Diwan her' = pers. diwän, kurd. dtwan.

dolo-.yaii (19) 'sieben'.

edö:ge (12) 'jetzt'.

q-.gün.ü (7) = egünü Genitiv von ere 'dieser'.

en6ü-e:6e (18) 'von der Domänenverwaltung' = pers. encü, türk. enöü,

s. TMEN II, 220—5, das mongolische Wort-«-Türkisch. Hier wird

mongol. en6ü angesetzt. Dagegen liest Igok de Rachewiltz: Index

to the Secret History of the Mongols. Bloomington 1972, S. 223, em6ü

(so auch L. Ligeti: Histoire secrHe des mongols. Budapest 1971, z.B.

§211). Die uigurischen, persischen (auch sakischen) Parallelen sprechen

eher für en&ü (die Lesung -w~->n. in chinesischer Schrift ist nicht

immer ganz fest). Moderne mongolische Formen wie ömdi 'Erbe,

Anteil, Eigentum(santeil)' sind eher ein anderes Wort (allerdings

gegen TMEN II, S. 223 kalmück. öntSi wohl doch -i-ömöi). Die klare

Lesung en6ü in unserem Text (bestätigt dmch die persische Parallele)

scheint die Lesung en6ü zu sichern.

yu:6in (9) 'dreißig'.

iraiyad (6) 'Untertanen' = pers. raHyat, kmd. reyat, reyet, riat. S. auch

Cleaves in: HJAS 16 (1953), S. 28.

irayis (6) 'Vorsteher einer Ortschaft' = pers. ra'is, kurd. reyis. Vgl.

auch Cleaves in: HJAS 16 (1953), S. 28.

irge:n-ü (2) 'des Volkes'. Genitiv von irgen 'Volk, Untertanen eines

Staates', s. TMEN II, S. 125—7.

fayun (8, 19) 'himdert'.

farim (10) 'einhalb'.

firiyu.yan (9) 'sechs'.

fil (21) 'Zyklusjahr' -«-türk. yil.

kaiquva.s-a (6) Plural Dativ von kaiquva = kmd. Icayxu^a (pers. kad-

xudä) 'Schöffe, Schulze'. Vgl. meinen Artikel Zu mongolisch „keyenüwe".

In: AOH 28 (1974), S. 99—110.

ke.d.ber (10, 14) 'wer auch immer' = ked (Plmal von ken 'wer') -f- ver¬

allgemeinernde Partikel ber. Vgl. dazu auch bolfu, kenber.

ken.ber {18) 'wer auch immer' =Ä;ew'wer' -f-verallgemeinernde Partikel 6er.

köbe:gün (13) 'Sohn'.

kü6ü (15) 'Gewalt', Obliquus. Cf. TMEN III, S. 625—8.

kür.ge.tü:gei (15) 'sie sollen zufügen' (zu kür- 'hingelangen'). Dazu auch

kür.ge.n (17) Konverb zu kürge- zu fcür-.
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mal (8, 15) 'Steuer' = pers. 7näl, kurd. mal. Im persischen Text jedoch

mutawa^^ihät, was ein wesentlicher Beweis dafür ist, daß mM =

mutawa^^ihät = mal wa mutawa^^ihät, s. dazu Heeemann in: CAJ 19.

ma:n.u (19) 'Unser'. Vgl. auch ügemanu.

mön (15) '(eben) derselbe'.

mvlasarih.vd (3) 'Steuerkommissare'. Mongolischer Plural von mutasarib

= pers. mutasarrif, s. auch CAJ 19.

7iamur-un (21) 'des Herbstes'.

nayib.ud (3) 'Vizestatthalter (Plural)'. Mongolischer Plural von nayib =

pers. näHb, kurd. naib, s. CAJ 19.

o.d-tur (20) Plural Dativ von on 'Jahr'.

olan (6) 'viel, zahlreich'.

öbe:r-ün (11) 'des eigenen, eigen'.

qan (!) 'Chan, Herrscher'. Dieser Titel bezeichnet u.a. die Teilherrscher

des Mongolischen Imperiums (der Gesamtherrscher heißt qayan), s.

TMEN III, S. 141—79.

qanun-u (8) Genitiv von qanun = pers. qänün, kurd. qanün (über Ara¬

bisch und Syrisch aus griech. xavwv) 'Vorschrift', hier speziell 'Steuer-
einhebevorschrift'.

qau£i.d-ta (23) 'in der letzten Dekade'. Weiteres vgl. CAJ 19.

qorin (19) 'zwanzig'.

sara-yin (22) 'des Monats'.

tabun (20) 'fünf.

tayul.ba.i (14) Perfekt Plural von tayul- 'übergeben'. Das Wort erscheint

außerhalb unseres Textes in dieser Bedeutung selten. Es scheint in

keinem Text des 13./14. Jahrhunderts belegt zu sein außer in der

Geheimen Geschichte der Mongolen, wo es allerdings häufig vorkommt :

Haenisch S. 145 tao'ul- (§ 269) 'abgeben, zuteilen', 146 ta'ul- (§229,

47r, v) 'ausgeben, austeilen' (nämlich ein beige 'Dokument'), 33 da'ul-

(§229, 47r). Bei Rachewiltz (s. enöü) Zeile 8936 (dä'ul-), 11123

(tauml-), 8928, 8936 (ta'ul-). Die beste allgemeine Übersetzimg ist

'übergeben'.

tasarub (11) 'Steuerverfügung' = pers. tasarruf, kurd. teserüf.

ter,e (7, 12) 'jener'.

teri:gün (21) 'Kopf, Anfang, erster'.

tüSi:g:de.gse.d (18) 'beauftragt (Plural)', von tüSi-.

Ujan (23) eine Stadt SE von Tabriz.

uri.da (7) 'vorher'.

■üge.gü.i (11) 'ohne, einer Sache entbehrend'. Vgl. yosu.

iige.ma -.71.u (1) 'Unser Wort'. Der übliche Schluß der intitulatio. Vgl.

TMEN III, S. 292f , auch CAJ 19 u.a.

üicer (21) Rind'. Vgl. TMEN I, S. 538-^0.
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yeke (16, 18) 'groß'. Vgl. TMEN I, S. 553f.

yisün (22) 'neun'.

yosu (10) 'Sitte, Art', yosu ügegüi 'ohne Sitte' = 'gesetzwidrig'. Vgl.

TMEN I, S. 555—7. Auch yosu.yar (8, 17) Instrumental dazu, auch

'gemäß'.



Das Altavadhi-Verbalkompositum büri uthaba

Von Dietee B. Kapp, Heidelberg

Das Altavadhi-Verbum uthaba (Hindi : uthnä) , ,aufstehen, sich erheben' '

wird von Malik Muhammad Jäyasi in seinem Hauptwerk Padumävati^

(geschrieben um 1540 A.D.) in einer Reihe von Fällen als Hilfsverb, ge¬

nauer, als explizierende Komponente von Verbalkomposita zur Anwen¬

dung gebracht*. Es erscheint bemerkenswert, daß zehn der insgesamt

vierzehn unterschiedlichen von Jäyasi verwendeten mit uthaba gebildeten

Verbalkomposita ihre genauen, unmittelbaren Glegenstücke im modernen

Hindi haben, während lediglich drei dieser Verbalkomposita keine

direkte Entsprechung aufweisen und des weiteren nur ein einziges Verbal¬

kompositum weder durch ein unmittelbares noch durch ein mittelbares

Äquivalent vertreten ist.

So haben beispielsweise die folgenden vier Verbalkomposita, die sich

zu einer Gruppe zusammenfassen lassen, da jeweils als Bedeutungsträger

Verben fungieren, die allesamt Lichterscheinungen beschreiben, eine

direkte Parallele im Hindi ; mit anderen Worten, die Altavadhi-Komposita

entsprechen den Hindi-Komposita sowohl in der Bildung als auch in der

Aussage: camaki uthaba (107/2) = camak uthnä ,, auf blitzen", jari und

bari uthaba (489/1 und 528/4) =jal und bal uthnä ,, aufflammen, auflodern"

nndt jharakki uthaba (107/8) =jhalak uthnä ,, auffunkeln". Gleichermaßen

entsprechen sich ferner die Verbalkomposita dhamaki uthaba (637/4) und

dhamak uthnä ,, erbeben, erzittern", gürnji uthaba (545/9) und gürnj uthnä

,, aufbrüllen, grollen, erdröhnen", lahaki uthaba (425/6) und lahak uthnä

,, aufsprießen, emporkeimen" sowie phüli uthaba (237/7) und phül uthnä

,,auf-, erblühen" (meist übertragen); außerdem die Verbalkomposita

1 Näheres zu Autor und Werk siehe: D. B. ELapp: Der Stribhedavarnana-

Khanda in der Padumävati des Malik Muhammad Jäyasi. In: IIJ 16 (1974),
S. 183—221.

2 Zur Funktion des Explikativums uthnä vgl. man allgemein: P. Hackeb:
Zur Funktion einiger Hilfsverben im modemen Hindi. Mainz-Wiesbaden 1958.

(Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der
Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jg. 1958, Nr. 4.), §§ 55—59,

S. 222—226; ferner: D. B. ICapp: Zum Unterschied in der Verwendung der
Explikativa parnä und uthnä bei Verben der Gemütsbewegung oder deren
Äußerung im modemen Hindi. In: D. B. Kapp: Das Verbum paraba in seiner
Funktion als Simplex und Explikativum in Jäyaens Padumävati. Wiesbaden
1972. (Schriftenreihe des Südasien-Instituts der Universität Heidelberg. 13.),
S. 259—269 (= Appendix III).
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